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Abfallwirtschaftssatzung 

 
Grund der Vorlage 
 
Änderung der Zuweisung von Abfallarten zu Entsorgungsanlagen 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte „3. Satzung zur Änderung der 
Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal vom 19. Dezember 2012“.  
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Begründung 
 
Auf der Deponie Plöger Steinbruch (DP) in Velbert, bei der für bestimmte Abfallarten ein 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht, können, wegen verzögerter Baumaßnahmen, bis 
auf Weiteres keine asbesthaltigen Materialien angenommen werden. In der Abfallwirtschafts-
satzung ist deshalb eine Anpassung bei der Zuweisung von zwei Abfallarten zu 
Entsorgungsanlagen erforderlich.  
 
Durch diese Zuweisung an die Deponie Hubbelrath (DH) in Düsseldorf wird der Praxis – 
Weiterleitung der am Plöger Steinbruch angelieferten asbesthaltigen Baustoffe – Rechnung 
getragen. 
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3. Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Wuppertal vom  
19. Dezember 2012 
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